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lehnte sich an die französische Direktorialverfassung von 1795 an. Der
vorgesehene einheitsstaatliche und zentralistische Staatsaufbau stand
eidgenössischen Traditionen diametral entgegen. Die Verfassung, die
auch von ihren Anhängern als verbesserungswürdig angesehen wurde,
brachte der Schweiz immerhin das Prinzip der Volkssouveränität, die re-
präsentative Demokratie, die Gewaltenteilung, die Befreiung von den
Feudallasten, einen Katalog von Grund- und Freiheitsrechten und ein

einheitliches, allgemeines Bürgerrecht, das Juden einschloss. Gegner der

Verfassung standen daher — teils durchaus zu recht — im Verdacht, sich

gegen diese Errungenschaften zu stellen. Einig waren sich die politischen

Akteure in ihrer Kompromisslosigkeit, wasletztlich die Aktivierung der
Verfassung ebenso verhinderte wie die Erarbeitung einer neuen, allge-
mein anerkannten Verfassung.

2. Malmaison

Die instabile, Zeitweise bürgerkriegesähnliche Lage in der Schweiz, wi-

dersprach den Interessen Frankreichs und Napoleons, unter dessen He-
gemonie die Schweiz geraten war.’ Napoleons Bestreben war es, in der

Schweiz einen zuverlässigen und steuerbaren Satelliten zu haben. Dazu

war es notwendig, den Gegner der Zentralisierung entgegen zu kommen
und zugleich bestimmte, militärisch und aussenpolitisch wichtige Kom-
petenzen auf Bundesebene zu konzentrieren. Der Verfassungsentwurf
von Malmaison,'® welcher im Frühjahr 1801 unter seiner Federführung
auf dem Landgut Malmaison bei Paris entstand, kombinierte Zentralis-

mus und Föderalismus, indem er die Souveränität der Helvetischen Re-

publik zusprach, diese aber wiederum in Kantone mit eigenem Kompe-
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